
Liebe Bärnbacherinnen! Liebe Bärnbacher! Geschätzte Bevölkerung!

Ich darf Sie über die aktuelle Lage in Zusammenhang mit dem Coronavirus informieren.
Um einer Ansteckung mit der COVID-19-Erkrankung vorzubeugen, sind Hygienemaßnahmen 
nach wie vor wichtig, ebenso wie gründliches Händewaschen, das Einhalten des Mindestab-
stands zu Personen aus anderen Haushalten und das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes (MNS), 
wo der Abstand nicht eingehalten werden kann bzw. wo eine Verpflichtung zum Tragen besteht.  
Ab 23. Oktober Null Uhr, gelten folgende Einschränkungen.

Bestimmungen für professionelle und private Veranstaltungen:

• Maskenpflicht bei allen Veranstaltungen drinnen und draußen.
• In geschlossenen Räumen gilt eine Höchstgrenze von 6 erwachsenen Personen und 12 

erwachsenen Personen im Freien. 
• Anzeigepflicht bei den Gesundheitsbehörden ab 7 Personen indoor und 13 Personen outdoor.
• Keine Speisen und Getränke bei Veranstaltungen (außer bei ganztägigen Aus- und Weiterbildungen)
• Professionelle Veranstaltungen nur noch mit zugewiesenen und gekennzeichneten Sitzplätzen. Betroffen ist „jede 

Form von Gruppenbildung“, also etwa auch Fitnesskurse, Wandergruppen usw.
• Maximalzahl bei behördlich genehmigten Veranstaltungen wird reduziert auf 1.000 drinnen, 1.500 draußen. 

Ausgenommen sind nur Veranstaltungen in beruflicher Ausübung und Begräbnisse. Der private Wohnbereich ist vom 
Wirkungsbereich des Covid-Maßnahmengesetzes ausgenommen. Es gibt aber die dringende Empfehlung, sich auch dort 
daran zu halten.

Bestimmungen in der Gastronomie:
• Maximal Besuchergruppen von 6 Personen am Tisch (Kinder zählen nicht dazu) und 12 Erwachsenen im Freien.
• Vom Betreten bis zum Sitzplatz ist ausnahmslos MNS zu tragen
• Gastropersonal hat MNS zu tragen
• Keine Konsumation vor dem Lokal nach der Sperrstunde
• Verpflichtendes Präventionskonzept bei Restaurants mit mehr als 50 Sitzplätzen (statt bisher 200)

Bestimmungen für Alters- und Pflegeheime:
• MNS-Pflicht in allen allgemeinen Bereichen
• Einheitliche Regelungen für MNS-Pflicht für Personal und regelmäßige Screenings
• Gesundheitschecks, Voranmeldung und MNS-Pflicht für Besucher
• Hygiene- und Präventionskonzept für alle Einrichtungen verpflichtend

Kino, Oper, Theater usw.:
• MNS-Pflicht auch auf dem Sitzplatz  (bei Indoor- und Outdoorveranstaltungen)
• kein Verabreichen von Getränken und Speisen

Sport:
• Vereinssport darf mit Präventionskonzept weiter stattfinden
• MNS ist bei Sportausübung nicht zu tragen (Fitnessstudio, Vereinstraining)
• Maximale Anzahl bei Gruppentraining im Fitnessstudio 6 Personen (ohne Trainer)

Bitte bleiben Sie gesund!

Mit freundlichen Grüßen,
Jochen Bocksruker
Bürgermeister
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An einen Haushalt, Amtliche Mitteilung, Zugestellt durch Post.at


